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RS OGH 1991/10/30 1Ob38/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1991

Norm

ForstG 1975 §18 Abs1 litb

Rechtssatz

Die Bindung der Gültigkeit einer Rodungsbewilligung an die ausschließliche Verwendung der Fläche zum beantragten

Zweck gilt nur für den Vorgang der Rodung einschließlich der die Rodung verwirklichenden Grundstücksnutzung.

Gegenüber späteren Änderungen in der Nutzung der gerodeten Fläche hat eine solche Bedingung mangels

forstgesetzlicher Ermächtigung zur Zurücknahme oder Feststellung des Erlöschens der Rodungsbewilligung (vgl § 68

Abs 6 AVG) dagegen keine Rechtswirkung mehr.
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